
 
 
 
 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin                                                           22.01.2013 
 
 

    
 
 

Vorlage zur Beschlussfassung 
 

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 24.01.2013
 

 
1. Gegenstand der Vorlage: Wahl des Patientenfürsprechers/der Patientenfürsprecherin 

für das Unfallkrankenhaus Berlin 
 
 

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 22.01.13 beschlossen, die 
BA-Vorlage Nr. 0380/IV der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 
 
2. Die BVV möge beschließen: 
 

welche/r der Bewerber/innen für die Dauer der VII. Legislaturperiode in das Ehrenamt 
als Patientenfürsprecher/in für das Unfallkrankenhaus Berlin berufen wird. 
 
Zur Wahl stehen (in alphabetischer Reihenfolge): 
 
Frau Nora Kowalik 
Herr Maik Stabach  
Herr Reiner Waldukat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Komoß       Dagmar Pohle 
Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin für Gesundheit, Soziales 

und Planungskoordination 
 
 
Anlage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 14.01.2013 
Soz Plan -3850 
Herr Juraschek 
 
 

 
Vorlage für das Bezirksamt 

- zur Beschlussfassung  – 
Nr. 0380/IV 

 
 
A. Gegenstand der Vorlage: Wahl der Patientenfürsprecherin/des Patientenfürsprechers 

für das Unfallkrankenhaus Berlin  
 
B. Berichterstatter/in: Bezirksstadträtin Frau Pohle 
 
C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt die Aufhebung                        

des Beschlusses Nr. 0352/IV vom 28.11.2012. 
 
 Das Bezirksamt bittet die Bezirksverordnetenversammlung, 

die Wahl der Patientenfürsprecherin/des 
Patientenfürsprechers für das Unfallkrankenhaus Berlin 
(ukb) unter Hinzuziehung des Votums der Leitung des 
Krankenhauses für die laufende Legislaturperiode 
vorzunehmen. 

 
C.2 Weiterleitung an die BVV 
      zugleich Veröffentlichung: Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der 

BVV zur Beschlussfassung vorzulegen und umgehend zu 
veröffentlichen. 

 
D. Begründung: siehe Anlage 1 
 
E. Rechtsgrundlage: § 16, Abs. 1 e BezVG 
                                                      § 36 Abs. 2 b und Abs. 3 BezVG 
                                                      § 30 LKG 
 
F. Haushaltsmäßige  
    Auswirkungen: Die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung regelt 

sich nach der 12. VO zur Änderung der VO zur 
Durchführung des Gesetzes über Entschädigungen von 
Mitgliedern der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger 
ehrenamtlich tätiger Personen.  Die hierfür erforderlichen 
Mittel werden in den jährlichen Haushaltsplan, Kapitel 
4110, Titel 41201, eingestellt. Die Zahlungen enden mit der 
Abberufung bzw. mit der Wahl von Patientenfürsprecher/ 
innen für die nächste sich anschließende Legislaturperiode.  

 
G. Gleichstellungsrelevante  
     Auswirkungen: Keine 
 
 
 
 
 



H. Behindertenrelevante 
     Auswirkungen: Die in der öffentlichen Ausschreibung an die 

Bewerber/innen gestellten Anforderungen berücksichtigen 
den erheblichen Anteil älterer, behinderter Menschen im 
Bezirk.  

 
I.  Migrantenrelevante 
    Auswirkungen: Die in der öffentlichen Ausschreibung an die 

Bewerber/innen gestellten Anforderungen berücksichtigen 
den erheblichen Anteil an Einwohnerinnen und Einwohnern 
mit Migrationshintergrund im Bezirk. 

 
 
 
 
 
Dagmar Pohle 
Bezirksstadträtin für Gesundheit, Soziales 
und Planungskoordination 
 
Anlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 1 zur BA-Vorlage 380/IV 
 
 
D. Begründung 
 
 
Für das Ehrenamt Patientenfürsprecher/in am Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) für die Dauer 
der laufenden Legislaturperiode bewarben sich drei Interessentinnen/Interessenten mit 
termingerechter und vollständiger Einreichung der geforderten Unterlagen. 
 
In alphabetischer Reihenfolge: 
 
Frau Nora Kowalik 
Herr Maik Stabach  
Herr Reiner Waldukat. 
 
Die Bewerber/innen erhielten am 03.09.2012 die  Möglichkeit, sich im Ausschuss für 
Gesundheit, Soziales und Seniorinnen und Senioren persönlich vorzustellen, die 
Beweggründe für die Bewerbung zu erläutern und auf die Erfüllung der in der öffentlichen 
Ausschreibung geforderten Voraussetzungen einzugehen. Die schriftlichen Bewerbungen 
lagen dem Ausschuss an dem Tag zur Kenntnisnahme vor.  
Frau Kowalik und Herr Stabach konnten den Termin aus gesundheitlichen Gründen nicht 
wahrnehmen, Herr Waldukat stellte sich persönlich vor. 
 
Im Ergebnis der Sitzung wurde seitens des Ausschusses kein Konsens darüber erzielt, 
welcher Bewerber/welche Bewerberin für das Ehrenamt im ukb empfohlen werden sollte. 
                                                      
Die Leitung des Unfallkrankenhauses Berlin wurde mit Schreiben vom 09.10.2012 durch die 
BzStRin GesSoz gebeten, die Bewerber/innen zu einem persönlichen Gespräch einzuladen, 
um im Ergebnis mitzuteilen, bei welchem/welcher Bewerber/in die Präferenz des ukb liegt. 
 
Mit Schreiben vom 16.11.2012 (Anlage 2) und 22.11.2012 (Anlage 3) teilte das ukb mit, dass 
die Präferenz bei Frau Nora Kowalik liegt. 
 
Gemäß § 30 Landeskrankenhausgesetz (LKG) obliegt es der Bzirksverordneten-
versammlung, einen/eine der o. g. Bewerber/innen für die Dauer der Wahlperiode in das 
Ehrenamt zu wählen.  
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